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2. Änderungsatzung

Zur Satzungüber die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 

- Entwässerungssatzung - 
der Stadtbetriebe Hennef-AöR vom 28.11.2013

Hinweis:
„Zur besseren Lesbarkeit wird für die betroffenen Personengruppen im Folgenden nur 
die männliche Form benutzt, gemeint sind jedoch gleichermaßen alle Geschlechter.“

Aufgrund
- der §§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW-2020, S. 916), in der jeweils geltenden 
Fassung in Verbindung mit,

- § 2 Abs. 3 Ziffer 1 der Satzung über die kommunale Einrichtung Stadtbetriebe Hen
nef-AöR vom 10.12.2007, zuletzt geändert am 18.05.2020,

- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) vom 31.7.2009 
(BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.06.2021 (BGBl. I 
2021, S. 1699 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,

- des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswassergesetzes vom 25.06.1995 (GV.
NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Lan- 
deswasserrechtsvom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff., ber. GV NRW 2021,
S. 718), in der jeweils geltenden Fassung,

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw, GV. NRW. 2013, S. 
602 ff.-) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Landeswas
serrechts vom 04.05.2021 (GV. NRW. 2021, S. 560 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997., S. 602), 
zuletzt geändert durch Art. 9 a des Gesetzes vom 30.03.2021 (BGBl. I 2021,
S. 448), in der jeweils geltenden Fassung,

- hat der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR in seiner Sitzung am 
xx. 12.2021 die folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel I 

§1

§ 2 Begriffsbestimmungen

In § 2 Punkt 7 lit. b) Satz 2 werden hinter dem Wort „Leitungen“ die Wörter „in und 
eingefügt.



§2

§ 2 Begriffsbestimmungen

In § 2 Punkt 9 Satz 1 werden hinter dem Wort „Pumpen“ die Wörter „oder Kompres
soren“ eingefügt.

Artikel II 

§1

§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts

In § 7 Abs.1 werden hinter dem Wort „und“ das Wörter „Abwässer“ durch die Wörter 
„Schmutzwasser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG) und Niederschlagswasser (§ 54 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG)“ ersetzt.

§2

§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts

In § 7 Abs.2 werden die punkte 17, 18 und 19 wie folgt neu eingefügt:

17. Abwasser aus Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme, soweit dieses nicht 
im Einzelfall auf Antrag durch die Gemeinde schriftlich zugelassen worden ist,

18. flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind (§ 55 Abs. 3 WHG), soweit dieses nicht 
im Einzelfall auf Antrag durch die Gemeinde schriftlich zugelassen worden ist,

19. Einweg-Waschlappen, Einwegwischtücher und sonstige Feuchttücher, die sich 
nicht zer-setzen und deshalb in der öffentlichen Abwasseranlage zu Betriebs
störungen z.B. an Pumpwerken führen können.

Artikel III 

§1

§13 Ausführung von Anschlussleitungen

In § 13 Abs. 3 wird als Satz 4 der Satz „Diese Pflicht zum Einbau einer Rückstausi
cherung gilt für alle Grundstücke, d. h. auch für solche Grundstücke, bei denen in der 
Vergangenheit noch keine Rückstausicherung eingebaut worden ist oder satzungs
rechtlich hätte bereits eingebaut werden müssen.“ eingefügt.

§2

§ 13 Ausführung von Anschlussleitungen

In § 13 Abs. 4 werden hinter dem Wort „Grundstückseigentümer“ die Wörter „unter 
Beachtung des § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW“ ersatzlos gelocht. Hinter den 
Wörtern „nach den“ werden die Wörter „allgemein anerkannten Regeln der Technik 
(§ 60 WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW)“ eingefügt.
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Artikel IV

§1

§14 Zustimmungsverfahren

In § 14 Abs. 2 wird als Satz 3 der Satz „Die fachgerechte Beseitigung des Anschlus
ses ist der Gemeinde durch die Anschlussnehmerin oder den Anschlussnehmer 
schriftlich nachzuweisen.“ eingefügt.

Artikel V 

§1

§15 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen

In § 15 Abs. 1 werden hinter dem Wort „NRW“ die Wörter „, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw 
NRW“ ersatzlos gelocht.

§2

§15 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen

In § 15 Abs. 4 Satz 2 wird für „§ 8 Abs. 2“ die Zahl „2“ durch die Zahl „1“ ersetzt und 
für „§ 8 Abs. 6“ die Zahl „6“ durch die Zahl „7“ ersetzt
In § 15 Abs. 4 Satz 3 wird für „§ 8 Abs. 3“ die Zahl „3“ durch die Zahl „2“ ersetzt, das 
anschließende Wort „und“ wird durch das Wort „bis“ ersetz und für „Abs. 4“ die Zahl 
„4“ durch die Zahl „5“ ersetzt

§3

§ 15 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

In § 15 Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:

Gern. § 8 Abs. 3 SüwVO Abw NRW sind Abwasserleitungen innerhalb von durch 
Rechts-verordnung festgesetzten Wasserschutzgebieten, die zur Fortleitung häusli
chen Abwassers dienen, unverzüglich auf deren Zustand und Funktionsfähigkeit prü
fen zu lassen, wenn dem Grundstückeigentümer bekannt ist, dass bei der Überprü
fung des gemeindlichen Kanalnetzes entweder Ausschwemmungen von Sanden und 
Erden, Ausspülung von Scherben, Ausspülungen von Fremdstoffen, die auf eine Un
dichtigkeit des häuslichen Kanals schließen lassen, oder Ablagerungen von solchem 
Material am Einlaufbereich des häuslichen Anschlusskanals in den gemeindlichen 
Kanal festgestellt wurden. Die Pflicht nach Satz 1 besteht auch, wenn Absackungen 
im Grundstücksbereich oder im Bürgersteigbereich, die auf eine Ausschwemmung 
von Sanden und Erden schließen lassen, oberhalb des Verlaufs des häuslichen An
schlusskanals festzustellen sind oder wenn mehrere Verstopfungen des Kanals in 
kurzer Zeit an den Abwasserbeseitigungspflichtigen gemeldet werden.
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§4

§ 15 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

In § 15 Abs. 6 wird wie folgt neu gefasst:

Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden.

§5

§ 15 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

Der ehemalige § 15 Abs. 6 wird der neue § 15 Abs. 7

§6

§15 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

Der ehemalige § 15 Abs. 7 wird der neue § 15 Abs. 8

Artikel VI 

§1

§19 Haftung

In § 19 Abs. 1 Satz 2 werden hinter dem Wort „haustechnischen" die Wörter „sowie 
privaten“ eingefügt.

Artikel VII 

§1

§ 20 Berechtigte und Verpflichtete

In § 20 Abs. 2 Punkt 1 werden die Worte „als Nutzungsberechtiger des Grundstücks 
im Sinne des § 48 LWG NRW“ zum Anfang des Punktes eingefügt.

Artikel VIII

§1

§ 21 Ordnungswidrigkeiten

In § 21 Abs. 1 Punkt 11 wird für „§ 15 Abs. 6“ die Zahl „6“ durch die Zahl „7“ ersetzt

§2

§ 18 Ordnungswidrigkeiten
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In § 21 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 123 Abs. 4 LWG NRW 
mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden.

Artikel VII

Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnunq

Vorstehende 2. Änderungsatzung zur Satzung über die Entwässerung der Grundstü
cke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - Entwässerungssatzung - 
der Stadtbetriebe Hennef -AöR vom 28.11.2013 wird hiermit öffentlich bekannt ge
macht.

Hinweis gemäß § 114 a Abs. 3 und § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NW:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann ge
gen diese Satzung nach Ablaufeines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige
verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe 

Hennef-AöR vorher beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzten Rechtsvorschriften und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Hennef, 02.12.2021 

gez.

Klaus Barth 
Vorstand

Es wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der anliegenden 1. Satzungsänderung mit 
dem Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Hennef-AöR vom 02.12.2021 
übereinstimmt und das nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV.NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 
(GV.NRW. S. 741) verfahren worden ist.
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Die Bekanntmachung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffent-liche Abwasseranlage - Entwässerungssatzung - 
der Stadtbetriebe Hennef-AöR vom 28.11.2013 wird hiermit angeordnet.

Hennef, 02.12.2021

gez.

Klaus Barth 
Vorstand
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